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Gedanken iiber die Mannerliehe
\on Heinrich Hoss Ii Glarus 1784 1%> Geschrieben um 1817

« l nsere ganze Behandlung dieser Frschtinung wie wir alle gar wohl wissen
beruht lediglich auf dem \usspruch < Sie ist nnht Natur Das menschlichste und in
sich klarste \ olk das je gelebt hat vor dem wir nichts voraus habtn, als etliche
mechanische und physikalische Frfmdiingen und Maschinen (von deneu die jetzige
Menschheit seihst die grosste und merkwürdigste ist) dieses Volk aber sagte <Sie ist
Natur Wir aber und die Sc band und Schmac h/eiten alles Menschlichen sagen das

Gegenteil au«* diesen ganz entgegengesetzten Ansichten \usspruchen und Behand

lungsweisen sind dann auch die sich so vollständig entgegengesetzten Wirkungen und
Einflüsse entstanden — oh dann denn nun fur uns auch weiters keine Bedeutung und
keine fernere Losung fur Mensc henre chte und Wissenschaft mehr hege das ist wieder
eine andere und ebenfalls noch nie beantwortete Frage Der Griechen Menscheusinn
und Mensc henhehandbing war auf Mensc hennatur W issensc haft gegründet unsere aber
wurzeln in Zeiten wo das Wort und der Begriff Natur auf den Scheiterhaufen führte
Sollte es in der Tat noch nicht möglich und noch nicht an der Zeit sein sowohl der
Griechen Ja als unsci Nein auf die Wage achter Menschen- und Naturforschung zu
legen9 Schaudert uns etwa vor den Verbrechen die durch solchen Entscheid auf uns
erweislich wurden'' Wollen wir sie lieber noch anhäufen und auf den Nacken unserer
Kinder richten als einsehen'' Im Namen der wissenschaftlichen Dreifaltigkeit der
Wahrheit der Menschlichkeit und des Rechts lege ich diese Frage an Gottes schönem
Sonnenschein ich weiss zwar nicht eigentlich wem vor, nehme sie auf wer ihrer
wert ist gewiss ist sie ein Samenkorn des Bessern

Die Frforschung der menschlichen Natur ist überall ein ebenso heiliges als verfolgtes

Werk Was wir über den Plato hinsichtlich der Geschlechtsbebe lehren besitzen
und piaktizieren zerfallt von selbst in zwei Teile, der eine ist das prachtige tote
Gefieder das wir dem Adler des göttlichen Plato ausgerissen haben und der andere
Teil ist dieser misshandelte entfiederte der ganzen nördlichen Fastnacht zum Gespött
preisgegebene nackte Adler selbst Diese Masken aber werden weggehen über die

Bretter und es wird Auferstehung sein nicht des Heiden aber eines durch Menschen
Wissenschaft neu begründeten Christentums»

Aus seinem grossen Werk < Die Mannerbebe der Griechen»

Die Sinnlosigkeit einer Strafe

\ 011 Prof Dr Ernst Hafter Zurich Geschrieben 1929

Ich hoffe es kann heute kein Zweifel mehr darüber bestehen dass es eine
durchaus nicht ganz geringe 7ah! von Menschen mit angeborener Homosexualität gibt
Betatigen sich diese Menschen ihrer Naturanlage gemäss, so muss es jeder tiefern Ein
sieht widerstreben hier von einem Laster zu reden oder gar staatliche Bestrafung zu
fordern Das kann nur tun wer die rem gefuhlsmassige Regung des W iderwillens, die
wohl in jedem nach der Norm veranlagten Menschen gegenüber der homosexuellen

Betätigung besteht fur massgebend erklart Auf Gefühlsregungen aber kann ein
Strafgesetz wenigstens heute nie ht aufgebaut werden W lederuin waren die

Konsequenzen wenn der Gesetzgeber auf solche W^ege sich verliert verhängnisvoll Viele
Menschen haben auch andere W^esenszuge die bei der Mehrzahl der andern Widerwillen

und Missbilhgung hervorrufen Aber deshalb allein den Trager solcher Figen
Schäften dem Strafrichter auszuliefern wird sonst nirgends erwogen
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\bst hlicssc ml ist aber diese Argumentation no< Ii 111< Iii Denn wenn das htiafiecht
seine se blitzende n und \erlundernden Funktionen erfüllen soll muss der (»es» tzgeher
weiter prüfen ob ein bestimmtes inen«< hin he* \ erhalten eine so grosse Gefahr
fur die Gesellst liaft darstellt, dass tlie strafrechtliche krfa««iing des later« zur
Notwendigkeit wirtl Dabei ergibt steh aus den Strafret Ilten der ganzen Welt das« sogar
Handlungen bestraft werden müssen, bei denen die Anständigkeit und I auterkeit der
Gesinnung des Täters feststellt politische Delikte bei denen also im lit eine
moralist be Wertung, sondern nur die Gefahr entscheidet

Diese Gefahr bestellt abet bei der homosexuellen Bctatiumg als solche nicht
Solange die Homosexuellen unter sich bleiben, schaden sie niemand

le langer je mehr hat der Gesetzgc her gelernt bei der Aufstellung von htiaf-
bestimmungen ein Hauptaugenmerk auch auf die tndi\iduelle Wirkung tier Strafe /u
richten Die Gedanken der General- und der hpezialprav ention weisen ihm hier den
Weg Nun ist gewiss einem htrafsatz gegen die homosexuelle Betätigung die absthrek-
kende. hemmende Wirkung nullt abzusprechen Sie ist im Gegenteil sehr gross In den
Landern mit einer soli hen htrafhestimiming lebt ein grosser Teil der Homosexuellen in
ständiger Turcht vor tiein Konflikt mit dem btrafruhtcr \iith die Daten dei nur zur
\erfugung stehenden Fntjuete weisen immer wieder ausdrücklich darauf Inn Vber sie
machen, was sicherlich nuht simuliert ist auch darauf aufmerksam das« die Furtht
vor tier Strafe und tist recht eine Bestrafung geeignet sind, einen sonst wertvollen
Mensthen in seinen Nerven zu erschüttern und seelisch zugrunde zu richten Meilen
umwandeln kann eine htrafe den Homosexuellen niemals Jede endgültige spe/ialpra-
ventive Wirkung ist ihr versagt Darin sollte der Kriminalpolitiker namentlich auch

mit dem Mediziner einig sein Der schweizerische Psvchiater Prof Dr Bleuler
(Psychiatrie. 410- schrieb «Die <ti afrei hthe he Behandlung der Homostxitellen ist vom
ärztlichen Standpunkt aus als eine ungerechte zu bezeichnen Sie ist auch inkonsequent.

unwürdig, und was ich ihr am meisten vorwerfe sie nutzt gar nichts.» Ks ware
leicht, dieses eine Zeugnis durch zahlreiche weitere ärztliche Aeusserungeii zu

erganzen.

4ms «Homosexualität und btrafgisetzgeber». V erlag Stampfh & (te Bern 1929

Ilm ein Menschenreclit
\on Dr Magnus Hirschfeld Geschrieben im Jahre 1896

Ks ist eine eigenartige Frsiheinung mit der wir uns als einmal gegeben abfinden
müssen class die sinnliche I lebe nicht ausschliesslich au das entgegengesetzte (»esc blecht
gebunden ist Wenn wir bisher die (»runde dieser Tatsache nicht verstanden ja wenn
«le anders Geaiteten geradezu Grauen einzuflossen vermag, «o i«t doch ein Zweifel
heutigentags nicht mein zulässig, da«« es eine ansehnliche Anzahl von Männern und
Frauen gibt, zu allen Zeiten bei allen \ olkern und allerorts gegeben bat die nicht zu

Mitgliedern des anderen, sondern des eigenen Geschlechts in wahrhafter I lebe
entbrennen

Nicht von grobsinnlicher Leidenschaft ist hier die Bede sondern von reiner, echter,
begeisternder Liehe, jenem unergründlichen Gefühl höchsten hrdenglueks das che Dichter

in seinem göttlichen Zauber so s( armerisc h schildern jenem Zustande, hei
welchem im Wachen und Traumen der Gegenstand der I lebe uns beherrscht den wir mit
Eifersucht bewachen, dessen \nhlitk und Berührung beseligt, eine elementare Fmpfin-
dung. che man sich nicht gehen und nehmen kann, stets verknüpft nnt dem Bestrehen
dem Geliebten wohlgefällig zu sein dem Wunsch nach Besitz und der hehnsucht nach

Gegenhelie — Dass che Liebe zum eigenen wie die zum anderen Geschlecht zur Pro-
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